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Nachweis Abbruch & Sanierung 

Der Nachweis und das Vorkommen von As-

best in unterschiedlichen Baustoffen ist ohne 

Expertenkenntnisse und ohne Fachwissen 

kaum zu beurteilen.  

 

In einem Zweifelsfall kann nur über eine fach-

gerechte Beprobung, in Verbindung mit ei-

ner Laboranalytik in einem zertifizierten La-

bor, der erforderliche Nachweis erbracht 

werden. 

An wen richten sich diese 

Informationen 

Diese Informationen richten sich an Privatperso-

nen, die sich über den Umgang mit asbesthalti-

gen Baustoffen informieren möchten.  

Gewerbetreibende und Unternehmen, die im 

Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit mit Asbest-

Material umgehen, wenden sich bitte an: 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig 

Ludwig-Winter-Str. 2 

38120 Braunschweig 

Tel.: 0531 35476-0 
 

KreisWirtschaftsBetriebe Goslar 
Gewerbeabfallberatung 

Bornhardtstr. 13 

38644 Goslar 

Tel.: 05321 376-723 

Abbruch-, Sanierungs- und Entsorgungsmaß-

nahmen durch Privatpersonen sind grundsätz-

lich nicht verboten. Jedoch müssen die glei-

chen fachlichen und technischen Anforde-

rungen, wie bei sachkundigen Unternehmen, 

eingehalten werden. Maßgebend ist die 

Technische Regel für Gefahrstoffe: Asbest 

(TRGS 519). Die Einhaltung dieser Regel kann 

jedoch von Privatpersonen, aufgrund man-

gelnder Erfahrung und technischer Ausstat-

tung, meistens nicht gewährleistet werden. 

Daher raten wir von der eigenmächtigen 

Durchführung von Abbruch-, Sanierungs- und 

Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) drin-

gend ab.  

Werden technische und gesetzliche Abwei-

chungen oder Verstöße festgestellt, folgt ein 

kostenpflichtiges Verwaltungsverfahren mit 

sofortigem Baustopp. Für die Fortsetzung der 

(Bau-)Maßnahme müssen Sie dann einen 

qualifizierten Fachbetrieb beauftragen. Paral-

lel erfolgt die Einleitung eines Strafverfahrens 

auf Grundlage von § 326 StGB - Unerlaubter 

Umgang mit Abfällen. 
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Einsatz & Verwendung Gefahrenpotenzial Rund um die Entsorgung 

 

Unter dem Begriff Asbest werden Gruppen ver-

schiedener natürlich vorkommender silikati-

scher Minerale zusammengefasst. Aufgrund 

vieler vorteilhafter physikalischer sowie chemi-

scher Eigenschaften wurde Asbest in ver-

schiedensten Funktionen als Baustoff einge-

setzt.  

 

Asbestminerale bestehen aus einer Faserstruk-

tur, deren einzelne Fasern über die Atemwege 

aufgenommen werden können. Je nach Größe 

und Form werden die Fasern meistens nicht 

mehr abgeatmet und verbleiben im Körper. 

Das wiederum kann der Auslöser verschiedener 

Krebserkrankungen sein. Bis zum Ausbruch der 

Erkrankung können mitunter mehrere Jahrzehn-

te vergehen.  

Von den 50er bis in die 70er-Jahre wurde Asbest 

massenhaft als Baustoff eingesetzt.  Ein Herstel-

lungs- und Verwendungsverbot trat in Deutsch-

land im Jahr1993 in Kraft. Das ist noch nicht so 

lange her, daher sind asbesthaltige Baustoffe 

auch heute noch in vielen Baubeständen vor-

handen.  

Man unterscheidet bei asbesthaltigen Baustoffen 

zwischen schwach gebundenem und fest gebun-

denem Asbest bzw. Asbestzement.  

Während eine Faserfreisetzung bei Asbestze-

mentprodukten in der Regel nur bei unsachge-

mäßer Handhabung (z.B. Brechen, Schleifen, 

Bohren, Werfen) erfolgt, ist das Freisetzungspo-

tenzial bei schwach gebundenen Asbestzement-

produkten erheblich höher. 

Asbest befindet sich unter anderem in Nachtspei-

cheröfen, Spritzasbesten, Mörtel und Putzen, 

Dichtungsschnüren oder Dämmmaterialien. Unter 

Asbestzementbaustoffe fallen beispielsweise 

Dach- und Fassadenelemente, Rohre, Form- und 

Profilteile wie Blumenkübel, Lüftungs- oder Kabel-

schächte. 

Asbesthaltige Baustoffe, die seit dem Einbau ihre 

ursprüngliche Funktion erfüllen, sind (abfall-)

rechtlich unproblematisch. Sobald jedoch die 

Materialien „mobil werden“ (z.B. durch Abbruch-, 

Sanierungs-, Instandhaltungsarbeiten, Havarien) 

und ihren vorgesehenen Verwendungszweck 

nicht mehr erfüllen, werden diese zu gefährli-

chem Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschaftsge-

setzes (KrWG). Die Entsorgung ist gesetzlich vor-

geschrieben. Beispiel: Ein Welleternit-Dach auf 

einer Garage oder einer Gartenlaube aus den 

70er-Jahren. 

Eine Wieder- oder Weiterverwendung ist auf 

Grundlage des Verwendungsverbotes, das sich 

aus der Gefahrstoffverordnung ableitet, nicht 

zulässig. Darunter fällt auch der Verkauf, das Ver-

schenken sowie das Überbauen von asbesthalti-

gen Baustoffen. 

 

 

Privathaushalte im Landkreis Goslar 

Asbesthaltige Abfälle aus privaten Haushal-

tungen müssen über die KreisWirtschaftsBe-

trieben Goslar entsorgt werden. Bitte erkun-

digen Sie sich nach den aktuellen Annah-

mebedingungen.  

 

Die Anlieferung ist nur nach vorheriger An-

meldung möglich:  

 

Müllumschlagstation „Im Heiligenholze“  

Landstraße 88b 

38667 Bad Harzburg – Harlingerode 

Tel.: 05321 336310 

 

Sie haben Fragen rund um die Asbest-
Entsorgung oder wünschen eine Abfallbera-
tung? Dann melden Sie sich bitte bei den 
KreisWirtschaftsBetrieben Goslar: 

Tel.:  05321 376-706  

Fax:  05321 376-718 

E-Mail: abfallwirtschaft@kwb-goslar.de 


